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Bekanntmachung 
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die am 13.09.2020  
stattfindenden Kommunalwahlen der Stadt Ahlen 

 
Gemäß § 24 i.V.m § 75 b der Kommunalwahlordnung NRW (KWahlO) fordere ich zur  
Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Mitglieder des Rates der Stadt Ahlen in 
den Wahlbezirken und aus den Reservelisten und der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeis-
ters am 13.09.2020 auf.  
 
Die Wahlvorschläge müssen spätestens am 27.07.2020 (48. Tag vor der Wahl), um 18 Uhr 
(Ausschlussfrist), bei der Wahlleiterin der Stadt Ahlen, Rathaus, Fachbereich 1 – Wahlamt-, 
Zi. E 09, Westenmauer 10, 59227 Ahlen eingereicht werden. Sie müssen auch bei  
postalischer Übersendung bis zu diesem Zeitpunkt eingegangen sein. Nach Möglichkeit sind 
die Wahlvorschläge frühzeitig vor dem vorgenannten Termin einzureichen, damit etwaige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden  
können. 
 
Für den Rat sind 44 Vertreter zu wählen, davon 22 in Wahlbezirken. Auf die  
Bekanntmachung über die Einteilung des Stadtgebietes in Wahlbezirke vom 27.01.2020 
(veröffentlicht im Amtsblatt 4/2020) wird hingewiesen.  
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) weise ich 
hin. Im Übrigen sind bei der Einreichung der Wahlvorschläge die Erfordernisse der §§ 25, 26 
und 31 der KWahlO zu beachten und die darin geforderten Unterlagen den Wahlvorschlägen 
beizufügen.  
 
Insbesondere gilt bei der Einreichung von Wahlvorschlägen Folgendes zu beachten: 
 
1. Jeder Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin darf nur 

einen Bewerber/eine Bewerberin enthalten. Ein Wahlvorschlag kann von politischen  
Parteien im Sinne des Artikels 21 GG (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten 
Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten 
(Einzelbewerbern) eingereicht werden. Wer für das Amt des Bürgermeisters/der  
Bürgermeisterin gemäß der Gemeindeordnung wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen; 
für einen solchen Vorschlag gelten die Regelungen für Einzelbewerber entsprechend  
(§ 46 d Abs. 1 Satz 2 KWahlG). 

 
Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. Wird eine Person von mehreren Parteien 
oder Wählergruppen als gemeinsamer Bewerber/gemeinsame Bewerberin benannt, ist sie 
hierzu in geheimer Abstimmung entweder in einer gemeinsamen Versammlung oder in 
getrennten Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die  
Wahlvorschlagsträger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als den 
gemeinsamen Bewerber/gemeinsame Bewerberin wählen und zur Wahl vorschlagen. 

 
Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin 
oder zum Landrat/zur Landrätin in mehreren Gemeinden und Kreisen kandidieren. 

 
Wahlvorschläge für die Wahl in den einzelnen Wahlbezirken des Wahlgebietes können 
von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von  
mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von 
einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen) eingereicht werden. 

 
Als Bewerber einer Partei oder Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt 
werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet gewählt  
wurde. Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers ist mit dem 
Wahlvorschlag einzureichen. Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen  
müssen von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein.  

 
Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt werden, die für eine Partei oder für 
eine Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet  
zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 
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2. Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden 
Wahlperiode nicht ununterbrochen im Rat der Stadt Ahlen, in der Vertretung des Kreises 
Warendorf, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im  
Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie  
nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine 
schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen 
gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage 
der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 

 
3. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin müssen von  

Parteien und Wählergruppen im Sinne des § 15 Abs. 2 Satz 2, erster Halbsatz von  
mindestens dreimal so vielen Wahlberechtigten der Stadt Ahlen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein, wie die Vertretung Mitglieder hat. Bei 44  
Ratsmitgliedern sind somit 132 Unterstützungsunterschriften einzuholen; dies gilt auch 
für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern und Personen, die sich gemäß § 46 d Abs. 1 
Satz 2 KWahlG selbst vorgeschlagen haben. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der  
Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, 
die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht  
werden. Unterstützungsunterschriften sind nicht erforderlich, wenn der bisherige  
Amtsinhaber als Bewerber vorgeschlagen wird. 

 
 Die Wahlvorschläge dieser Parteien und Wählergruppen müssen ferner für die Wahl in 

den einzelnen Wahlbezirken von 3 Wahlberechtigten des  
Wahlbezirks persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für 
Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen, es sei denn, dass sie in der 
zu wählenden Vertretung einen Sitz auf Grund eines  
Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzelbewerber benannt waren, und der  
Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist. Die Wahlberechtigung ist  
nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der  
Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist  
Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der  
Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu  
vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.  

 
 Die Reserveliste der Parteien oder Wählergruppen, die in der im Zeitpunkt der  

Wahlausschreibung (§ 14 Abs. 1) laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen im Rat der 
Stadt Ahlen, in der Vertretung des Kreises Warendorf, im Landtag oder auf Grund eines 
Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten sind, muss von mindestens 0,6 
Promille der Wahlberechtigten des Wahlgebiets, und zwar mindestens von 5 und  
höchstens von 60 Wahlberechtigten, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. In 
der Stadt Ahlen werden Unterschriften von mindestens 25 Wahlberechtigten des  
Wahlgebietes erforderlich. 

 
4. Unionsbürger sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche  

wählbar.  
 
Die notwendigen amtlichen Vordrucke für das Bewerberaufstellungsverfahren sind im Inter-
net unter www.ahlen.de  abrufbar oder werden von der Stadt Ahlen, Wahlamt, Zimmer E 09, 
Westenmauer 10, 59227 Ahlen, Tel. (0 23 82) 59 256 ausgegeben. 
 
 

Ahlen, den 15.06.2020 
 

Stadt Ahlen 
Die Wahlleiterin 

 
______________________ 

Gabriele Hoffmann 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Simona-Kathrin Hohmeier 
 

letzte bekannte Anschrift: Deppengau 19, 48346 Ostbevern 
mit Schreiben vom          : 27.05.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/103/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 27.05.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Bianca-Maria Bena 
 

letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 04.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/104/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 04.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Mihai-Cristian Ivan 
 

letzte bekannte Anschrift: Heckenweg 3, 59329 Wadersloh 
mit Schreiben vom          : 04.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/105/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 04.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Sabrina Brinkmann 
 
letzte bekannte Anschrift: Walkerberg 20, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 05.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/106/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 05.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Sorin Marcu 
 

letzte bekannte Anschrift: Speckenstr. 7, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom          : 05.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/107/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 05.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Gelani Eskarkhanov 
 

letzte bekannte Anschrift: Stephansweg 2, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 09.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/108/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 09.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Marius Dona 
 

letzte bekannte Anschrift: Napoleonsdamm 20, 48361 Beelen 
mit Schreiben vom          : 09.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/109/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 09.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Gariela-Dara Mihai 
 

letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 03.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/171/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 03.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Maria-Minodora Mizileanu 
 

letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 03.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/172/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 03.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Vlad Liviu Lazar 
 

letzte bekannte Anschrift: Nordstr. 9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 04.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/173/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 04.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Radu-Constantin Gimbuta  
 
letzte bekannte Anschrift: Ernstingweg 8, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom          : 04.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/174/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 04.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Sascha Ellerbrake 
 

letzte bekannte Anschrift: Aanepool 14, 48336 Sassenberg 
mit Schreiben vom          : 04.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/175/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 04.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Bianca-Maria Bena 
 

letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 10.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV MA/110/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 10.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Adinuta Mihai 
 

letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 10.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV MA/111/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 10.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Ionel Stefan  
 

letzte bekannte Anschrift: Nordstr. 9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 10.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV MA/112/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 10.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Sascha Ellerbrake  
 
letzte bekannte Anschrift: Aanepool 14, 48336 Sassenberg 
mit Schreiben vom          : 10.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/113/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 10.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Radu-Constantin Gimbuta 
 

letzte bekannte Anschrift: Ernstingsweg 8, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom          : 10.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/114/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 10.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Serhan Ali 
 

letzte bekannte Anschrift: Stromberger Str. 13, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 12.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/115/CB 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 12.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Vlad Liviu Lazar 
 

letzte bekannte Anschrift: Nordstr.9, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 15.06.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/177/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 15.06.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung 
 
 
 
Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Nasrat Mahdi Nimr, geb. am 
20.02.93, zuletzt wohnhaft in 59227 Ahlen, Ostenmauer 33, mit Schreiben vom 
27.05.2020, Aktenzeichen: 36.50.31 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
gem. § 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zimmer B 0.60, Waldenburger Straße 2, 
48231 Warendorf während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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Benachrichtigung 
 
 
 
Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Kiren Levent Satilmis, geb. am 
02.01.00, zuletzt wohnhaft in 59227 Ahlen, Am Bahndamm 4, mit Schreiben vom 
29.01.2020, Aktenzeichen: 36.50.31 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
gem. § 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zimmer B 0.60, Waldenburger Straße 2, 
48231 Warendorf während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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